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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 4 1 2 / 2 0 2 2 / B V    
D a t um: 

14.11.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat I, Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

He idelberger Wirtschaftsoffensive  
hier: Förderprogramm inhabergeführter Einzelhandel – 

Fortführung 2023/2024 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Ausschuss für Wirtschaft 
und Wissenschaft 

30.11.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

26.01.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 09.02.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 15. Februar 2023 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Gemeinderat beschließt auf Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Wissen-
schaft und des Haupt- und Finanzausschusses die Fortsetzung des als Anlage 01 beigefüg-
ten Förderprogramms inhabergeführter Einzelhandel. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 Kosten Finanzhaushalt 2022 195.000 
 Kosten Finanzhaushalt 2023 50.000 

 Kosten Finanzhaushalt 2024 50.000 
Einnahmen:  

 keine  
  
Finanzierung:  

 überplanmäßige Mittelbereitstellung 2022 195.000 
 Vorgesehener Ansatz im Finanzhaushalt 2023 50.000 
 vorgesehener Ansatz im Finanzhaushalt 2024 50.000 

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Nach den positiven Erfahrungen mit dem in 2022 erstmals aufgelegten Förderprogramms 
zur Unterstützung des inhabergeführten Einzelhandels soll es eine Fortführung in den 
Folgejahren geben. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie dauern noch an 
und die nächste Krisensituation, verbunden mit hohen Energiepreisen, steigender Inflation 
und Konsumzurückhaltung, stellt die Betriebe vor neue Herausforderungen. Der Gemein-
derat beschließt die Fortsetzung des Förderprogramms auch für die kommenden Jahre 
und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung. 
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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Wissenschaft 

vom 30.11.2022 

Ergebnis der  öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Wissenschaft vom 30.11.2022  

 

3 Heidelberger Wirtschaftsoffensive – hier: Förderprogramm inhabergeführter Einzelhan-
del – Fortführung 2023/2024  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner führt in den Tagesordnungspunkt ein, bedankt sich 
noch einmal bei der Familie Marguerre für die finanzielle Unterstützung des Förderpro-
gramms. Der Topf von 195.000 Euro Fördergeld sei ausgeschöpft worden, für die Fortfüh-
rung stünden 50.000 Euro zur Verfügung. Stadträtin Dr. Geugjes begrüßt das Programm 
und stellt folgende Fragen: 

 Wie werde über die Förderung entschieden, wenn alle Anträge förderwürdig seien? 

 Warum seien nicht alle eingereichten Förderanträge positiv beschieden worden? 

 Wer werde durch die Förderung erreicht? 

 Gebe es Schwerpunkte in den Stadtteilen und seien einzelne Stadtviertel nicht vertre-
ten? 

Herr Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, nimmt fol-
gendermaßen Stellung: 

 Die Verteilung erfolge nach dem zeitlichen Eingang der Anträge. Im abgelaufenen För-
derzeitraum hätten die Mittel gereicht. In der kommenden Förderperiode würden die 
Kriterien geändert, so dass unter anderem nur noch die Hälfte der Kosten übernom-
men werde. Sollte sich nach dem Start des neuen Programmes herausstellen, dass die 
neue Fördersumme nicht ausreiche, werde man diese Information in die Gremien brin-
gen. 

 Bei den abgelehnten Anträgen seien die Förderbedingungen, selbst nach nochmaliger 
Beratung der Antragsteller nicht erfüllt worden. Sämtliche Unternehmen, die die För-
dervorgaben erfüllt hätten, würden unterstützt. 

 Herr Massoth sagt zu, in der nächsten Ausschusssitzung noch einmal detailliierter 
über die Ergebnisse und Erfahrungen zu berichten. 

Stadträtin Illgner möchte wissen, auf welchen Wegen die Unternehmen über das Förder-
programm informiert werden? Herr Massoth verweist auf die verschiedenen Kanäle und 
betont, dass die persönliche Ansprache seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft an die Unternehmerinnen und Unter-
nehmern der beste Weg sei, um über dieses und weitere Angebote zu informieren.  
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Es gebe zudem diverse Multiplikatoren wie die Kammern, Newsletter, die Plattform „Viel-
mehr Heidelberg“ oder auch Stadtteilvereine. 

Herr Rubel, der Vertreter des Handelsverbandes Nordbaden, bittet darum, für das künftige 
Förderprogramm Ausnahmen für Franchise-Nehmer in Erwägung zu ziehen. Diese seien 
ebenfalls inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner erklärt, man müsse angesichts der vielen verschie-
denen Franchise-Modelle genau prüfen, ob es Möglichkeiten gebe, solche Geschäfte eben-
falls zu fördern. Er stellt danach die Beschlussempfehlung der Verwaltung zur Abstim-
mung. 

Abstimmungsergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit 13:00:00 
Stimmen 

B eschlussempfehlung des Gremiums (Arbeitsauftrag unterstrichen) 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft empfiehlt dem Gemeinderat die Fortset-
zung des als Anlage 01 beigefügten Förderprogramms inhabergeführter Einzelhandel zu 
beschließen. 

Zusätzlich ergeht der Arbeitsauftrag an das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissen-
schaft, detaillierter über die Ergebnisse und Erfahrungen sowie über die Modalitäten des 
Förderprogramms inhabergeführter Einzelhandel zu berichten. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeits-
auftrag 

Ja 13  Nein 00  Enthaltung 00   
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.01.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.01.2023 

9  Heidelberger Wirtschaftsoffensive 
hier: Förderprogramm inhabergeführter Einzelhandel – 
Fortführung 2023/2024 
Beschlussvorlage 0412/2022/BV 

Die Beantwortung des Arbeitsauftrages aus der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Wissenschaft vom 30.11.2022 (Anlage 02 zur Drucksache 0412/2022/BV) sowie ein ge-
meinsamer Sachantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Einzelstadträtin Stolz 
(Anlage 03 zur Drucksache 0412/2022/BV) sind als Tischvorlage verteilt. 

Eine neue Version (aufgrund formeller Änderungen) des „Förderprogramm inhaberge-
führter Einzelhandel“ ist als Anlage 01 NEU zur Drucksache 0412/2022/BV hinterlegt. 

Stadtrat Grädler stellt und begründet den gemeinsamen Sachantrag (Anlage 03 zur 

Drucksache 0412/2022/BV): 

1. Für Anträge zu Nachhaltigkeitsmaßnahmen (siehe Punkt 2) erfolgt die 
Förderung als Anteilsfinanzierung im Umfang von 80 Prozent der Gesamtkosten. 

2. Die Verwaltung legt bitte eine Liste mit förderfähigen nachhaltigen Investitionen vor, 
die auf Klimaschutzziele der Stadt Heidelberg einzahlen. 

Stadträtin Winter-Horn teilt mit, dass es beim Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und 
Energie bereits ein Förderprogramm gebe, welches die Intention des Antrages abdecke. 
Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner und Bürgermeister Schmidt-Lamontain pflichten 
dem bei – das „Förderprogramm Energieeffizienz in Unternehmen und Vereinen“ unter-
stütze Unternehmen und Vereinen bei Investitionen in energieeffiziente Anlagen. 

Herr Bumiller vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft merkt kritisch an, mit 
einer 80%-Förderung schaffe man beispielsweise den Anreiz, Geräte mit einem guten 
Energieverbrauch auszutauschen, obwohl dies nicht notwendig sei. 50% sei ein guter För-
dersatz. Das Förderprogramm schließe nachhaltige Investitionen nicht aus. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner betont, eine Förderquote von 80% halte er für sehr 
kritisch und lehne er ab, da dies fast einer Vollfinanzierung gleichkomme. Förderung sei 
wichtig und gut, es müsse aber auch die Bereitschaft vorhanden sein, eigene Investitionen 
zu tätigen. 
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Weiter führt er aus, die Erstellung einer Liste mit förderfähigen nachhaltigen Investitionen 
sei aus seiner Sicht nicht sinnvoll. Es würden viele unterschiedliche Anträge gestellt – man 
könne keine Positiv- oder Negativ-Liste erstellen. 

Stadträtin Prof. Dr. Schuster erklärt, man werde dem gemeinsamen Sachantrag nicht zu-
stimmen, da es bereits ein entsprechendes Förderprogramm gebe. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner stellt sodann den gemeinsamen Sachantrag der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Einzelstadträtin Stolz (Anlage 03 zur Drucksache 
0412/2022/BV) zur Abstimmung: 

1. Für Anträge zu Nachhaltigkeitsmaßnahmen (siehe Punkt 2) erfolgt die 
Förderung als Anteilsfinanzierung im Umfang von 80 Prozent der Gesamtkosten. 

2. Die Verwaltung legt bitte eine Liste mit förderfähigen nachhaltigen Investitionen vor, 
die auf Klimaschutzziele der Stadt Heidelberg einzahlen. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 6 : 8 : 1 Stimmen  

Danach ruft er den Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Abstimmung auf. 

B eschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses (Änderung fett markiert): 

Der Gemeinderat beschließt auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses die Fort-
setzung des als Anlage 01 NEU beigefügten Förderprogramms inhabergeführter Einzel-
handel. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Ände-
rung/en 
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Sitzung des Gemeinderates vom 09.02.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 09.02.2023 

14  Heidelberger Wirtschaftsoffensive 
hier: Förderprogramm inhabergeführter Einzelhandel – Fortführung 2023/2024 
Beschlussvorlage 0412/2022/BV 

Da es keinen Aussprachebedarf gibt, stellt Erster Bürgermeister Odszuck gleich die Be-
schlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses zur Abstimmung. 

B eschluss des Gemeinderates (Änderung fett markiert): 

Der Gemeinderat beschließt die Fortsetzung des als Anlage 01 NEU beigefügten Förder-
programms inhabergeführter Einzelhandel. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmig beschlossen mit Änderungen 
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Begründung:  

1. Ausgangssituation 

Der Gemeinderat hat am 10.02.2022 das Förderprogramm inhabergeführter Einzelhandel zur Un-
terstützung des Heidelberger Einzelhandels beschlossen. Ziel des Förderprogramms ist es, lo-
kale Unternehmen nachhaltig zu stärken, zukunftsfähig zu machen und die Attraktivität des Ein-
zelhandels in der Heidelberger Innenstadt und in den Stadtteilen zu fördern. 

Im Jahr 2022 konnte das Förderprogramm durch die Spende des Herrn Marguerre mit einem Be-
trag von 155.000 Euro starten. Da dieser Betrag bereits Anfang Mai 2022 mit Bewilligungen belegt 
war, wurde der Fördertopf um 40.000 Euro auf 195.000 Euro, finanziert aus dem Fonds zur Förde-
rung des Einzelhandels in der Innenstadt und den Stadtteilen, aufgestockt. Auch diese Mittel sind 
mittlerweile mit Bewilligungen belegt. Da auch weiterhin Nachfrage nach der Förderung besteht, 
soll das Programm fortgesetzt werden. 

2. Förderungen im Jahr 2022 

Seit Beginn des Förderprogramms am 11.02.2022 haben 53 Betriebe einen Antrag eingereicht, 38 
davon konnten positiv beschieden werden. Etwa die Hälfte der antragstellenden Betriebe hat ih-
ren Sitz in den Stadtteilen außerhalb der Altstadt. Das spiegelt in etwa auch die Verteilung der 
Einzelhandelsbetriebe im gesamten Stadtgebiet wider.  

Verteilung nach Branchen  
Mit über einem Drittel kamen die meisten Förderanfragen aus dem Bereich des Textileinzelhan-
dels, die restlichen zwei Drittel verteilten sich relativ gleichmäßig auf die Bereiche Einrichtung, 
Dienstleistungen, Lebens- und Genussmittel, Bücher und Schreibwaren, Blumen sowie Kunst 
und Kultur. Keine Anfrage kam hingegen aus dem Lebensmittelhandwerk.  

Investitionsmaßnahmen 
Ein Großteil der Betriebe nutzt die städtische Förderung für Investitionen in die Außengestaltung 
und Sichtbarkeit ihres Geschäfts wie etwa neue Firmenschilder oder personalisierte Markisen. 
Eine ähnlich große Anzahl an Betrieben nutzt die Förderung zur Anschaffung neuen Inventars und 
optimiert hierdurch bisher schwer nutzbare Ladenbereiche. Wieder andere investieren in ein op-
timiertes Beleuchtungssystem oder in Digitalisierungsmaßnahmen wie eine Onlinepräsenz oder 
einen eigenen Onlineshop. In drei weiteren Fällen kann durch die Förderung wiederum eine tech-
nische Verbesserung erzielt werden.  
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Durchschnittlicher Förderbetrag  
Die mögliche finanzielle Unterstützung durch das Förderprogramm betrug im Jahr 2022 
75 Prozent der Gesamtinvestition und reichte von einem Minimalbetrag in Höhe von 500 Euro bis 
zu einer Maximalförderung von 7.500 Euro. Der kleinste Förderbetrag von 500 Euro wurde seit 
Förderbeginn zwei Mal beschieden, der Maximalbetrag von 7.500 Euro zehn Mal. Der durch-
schnittliche Förderbetrag lag bei etwa 5.140 Euro. 

Umsetzung der Maßnahmen 
Die als Fördermittel zur Verfügung stehenden 195.000 Euro wurden im Jahr 2022 vollständig an 
insgesamt 38 Betriebe bewilligt. Mit Stand November 2022 konnten 19 Betriebe ihre Investitions-
maßnahmen bereits umsetzen und die Stadt hierdurch knapp 80.000 Euro auszahlen. Die noch 
nicht ausgezahlten Fördergelder in Höhe von etwa 115.000 Euro werden in das Folgejahr übertra-
gen, um die noch erwarteten Maßnahmeumsetzungen wie beschieden zu bezuschussen. Auf-
grund der eingeräumten Umsetzungsfrist von 12 Monaten und der aktuell schwierigen Marktlage 
in Bezug auf Handwerker und Produktlieferungen, ist damit zu rechnen, dass die Restmittel bis 
Mitte Juni 2023 ausgezahlt sein werden.  

3. Ne ue Förderbedingungen 2023 

Aktuell liegen bereits Anfragen für das kommende Jahr vor. Folglich soll das Förderprogramm 
der Heidelberger Händlerschaft auch in den kommenden Jahren angeboten werden und zu Inves-
titionen in einen modernen und attraktiven stationären Einzelhandel anregen. 

Nach dem diesjährigen Gedanken einer Strukturförderung mit besonderen Förderbedingungen 
von bis zu 75 Prozent der Gesamtinvestitionskosten, sehen die Förderrichtlinien ab dem Jahr 
2023 eine Anteilsfinanzierung von bis zu 50 Prozent der Maßnahmekosten beziehungsweise ma-
ximal 5.000 Euro vor. Die notwendigen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Planungen für den 
Haushaltsplan 2023/2024 im Finanzhaushalt des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissen-
schaft bereitgestellt. Sie stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit und der Beschlussfas-
sung des Gemeinderats über den Haushalt sowie der Genehmigung durch das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe.  
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

QU2  
Investitionen fördern, die einen gleichermaßen sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Nutzen aufweisen 

  Be gründung: 

  

Um attraktiv und zukunftsfähig zu bleiben, sind regelmäßige Investitionen in 
Umbau- und Modernisierungsvorhaben notwendig. Vor allem in Zeiten der 
Corona-Pandemie ist ein ansprechendes und modernes Erscheinungsbild 
essenziell und soll gefördert werden. 

  Z i el/e: 

AB5  Erhalt der Einzelhandelsstruktur 

  Be gründung: 

  

Insbesondere nach den Folgen der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass 
eine gute Durchmischung und ein ansprechendes Angebot an inhaberge-
führten Geschäften erfolgreich ist und erhalten bleiben muss. 

  Z i el/e: 

KU3  Qualitätsvolles Angebot sichern. 

  Be gründung: 

  

Inhabergeführte Geschäfte bieten ein ansprechendes, hochwertiges Waren-
angebot abseits des Mainstreams und bedingen mit einer guten Branchen-
durchmischung ein qualitätsvolles Angebot in der Stadt. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01_ALT Förderprogramm inhabergeführter Einzelhandel 

01_NEU Förderprogramm inhabergeführter Einzelhandel 

02 Beantwortung Arbeitsauftrag des AWW vom 30.11.2022 

03 Sachantrag von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Einzelstadträtin Stolz 
vom 25.01.2023 

Tischvorlage in der Sitzung des  
Haupt- und Finanzausschusses vom 26.01.2023  
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